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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

des Amtes Mittelholstein 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Auf Grund des § 24a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) vom 28. Februar 2003 

(GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 112) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 

und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 

2003, S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Am-

tes Mittelholstein vom 17.06.2021 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Rendsburg-

Eckernförde folgende Hauptsatzung für das Amt Mittelholstein erlassen: 

 

§ 1 

Amtssitz, Wappen, Flagge, Siegel 

 

(1) Die Verwaltung des Amtes hat ihren Amtssitz in Hohenwestedt. 

(2) Das Wappen des Amtes Mittelholstein zeigt in Blau ein goldener Kranz mit 10 nach außen ge-

wendeten dreiblättrigen Kleeblättern. 

(3) Die Amtsflagge zeigt auf blauem Flaggentuch die Figur des Amtswappens in flaggengerechter 

Tinktur. 

(4) Das Dienstsiegel des Amtes zeigt das Amtswappen mit der Umschrift "Amt Mittelholstein – 

Kreis Rendsburg-Eckernförde". 

(5) Die Verwendung des Amtswappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Amtsdirektorin 

oder des Amtsdirektors. 

 

§ 2 

Amtsausschuss 

 

Jedes Mitglied des Amtsausschusses hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Stell-

vertretenden vertreten die Mitglieder des Amtsausschusses im Verhinderungsfall. 

 

§ 3 

Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 

 

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher führt den Vorsitz im Amtsausschuss. 

(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher vertritt die Belange des Amtsausschusses gegen-

über der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor als verwaltungsleitendem Organ des Amtes.  

(3) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher wird im Falle ihrer oder seiner Verhinderung von 

ihrer oder seiner ersten Stellvertretung, ist auch diese verhindert, von ihrer oder seiner zweiten 

Stellvertretung vertreten. Die Stellvertretenden können nicht gleichzeitig Stellvertretung der Amts-

direktorin oder des Amtsdirektors sein.  
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(4) Scheidet die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher oder eine seiner Stellvertretungen vor 

Ende der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl innerhalb von 3 Monaten nach dem Ausscheiden 

durchzuführen.  

 

§ 4 

Amtsdirektorin, Amtsdirektor 

 

(1) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor leitet die Verwaltung des Amtes in eigener Zuständigkeit 

nach den Zielen und Grundsätzen des Amtsausschusses und im Rahmen der von ihm bereitgestell-

ten Mittel. Sie oder er ist für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, die Organisa-

tion und den Geschäftsgang der Verwaltung sowie für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ver-

antwortlich. 

(2) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor berät die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden. Ziel der Beratung ist es, die rechtmäßige, 

zweckmäßige und wirtschaftliche Wahrnehmung der Verwaltung sowie das Wohl der Einwohnerin-

nen und Einwohner sicherzustellen. Zu der Beratung gehören insbesondere Fragen der Anwen-

dung des § 43 GO. Über die Form (mündlich bzw. schriftlich), Zeitpunkt und Ort der Beratung (in 

der Gemeinde, in der Amtsverwaltung oder an einem anderen Ort) entscheidet die Amtsdirektorin 

oder der Amtsdirektor nach pflichtgemäßem Ermessen und möglichst in Abstimmung mit den eh-

renamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. In geeigneten Fällen kann die Amtsdirekto-

rin oder der Amtsdirektor auch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Amtes mit der Bera-

tung beauftragen.  

(3) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor wird für die Dauer von sechs Jahren gewählt.  

(4) Der Amtsausschuss wählt für die Dauer der allgemeinen Wahlzeit der Gemeindevertretungen 

zwei Stellvertretungen der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors. 

 

§ 5 

Vertretung des Amtes bei öffentlichen Anlässen (Repräsentation) 

 

Bei öffentlichen Anlässen wird das Amt durch die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher und 

durch die Amtsdirektorin oder den Amtsdirektor vertreten, die ihr Auftreten für das Amt im Einzelfall 

miteinander abstimmen.  

 

§ 6 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Ihr können anderweitige dienstliche oder 

arbeitsrechtliche Verpflichtungen übertragen werden, soweit dies ihren Arbeitsauftrag als Gleich-

stellungsbeauftragte nicht beeinträchtigt. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern im Amt Mittelholstein bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen 

tätig: 

• Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Amtsausschusses, der Gemein-

devertretungen der amtsangehörigen Gemeinden, z.B. auch bei der Aufstellung eines Be-

bauungsplanes und der Verwaltung,  
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• Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen,  

• Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Amt,  

• Anbieten von Sprechstunden und Beratung für Hilfe suchende Frauen,  

• Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, 

um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen der 

Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors nicht gebunden; sie unterliegt aber der allgemeinen Dienst-

aufsicht der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors. 

(4) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres 

Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Anregun-

gen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu 

sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie 

erbetene Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit be-

treiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Sie kann an den Sitzungen des Amtsaus-

schusses und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nicht öffentliche Sitzungen. Zeit, Ort 

und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres 

Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 7 

Verwaltung 

 

Das Amt Mittelholstein unterhält an seinem Amtssitz eine eigene Verwaltung. 

 

§ 8 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 10a AO werden gebildet: 

 a)  Hauptausschuss 

 Zusammensetzung: 

 12 Mitglieder und die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor ohne Stimmrecht 

 Aufgabengebiet: 

Gesetzlich übertragene Aufgaben (§ 15d AO i.V.m. § 45 b GO) und Aufgaben nach § 11 

Abs. 2 dieser Hauptsatzung, Finanzwesen, Vorbereitung des Haushaltsplans. 

Dem Hauptausschuss werden ferner alle übertragbaren Entscheidungen zugewiesen, die 

nicht bereits nach § 11 Abs. 1 dieser Hauptsatzung der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirek-

tor übertragen worden sind. Die §§ 45a und 45c GO gelten entsprechend. 

 b)  Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfung der Jahresrechnung 
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(2) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird ein Pool von jeweils 4 Personen gewählt, die 

die Ausschussmitglieder in der Reihenfolge, in der sie gewählt sind, vertreten. Die Stellvertreten-

den vertreten die Ausschussmitglieder im Verhinderungsfall. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 10a Abs. 4 AO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen. 

 

§ 9 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder des Amtsausschusses an Sitzun-

gen des Amtsausschusses erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzungen des 

Amtsausschusses ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonfe-

renz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die 

Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle 

Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzen-

de oder der Vorsitzende des Amtsausschusses in Abstimmung mit der Amtsdirektorin oder dem 

Amtsdirektor. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Das Amt entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durchfüh-

rungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unterbreiten 

können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekannt-

gemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 1 AO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Das Amt Mittelholstein ist für sich selbst und für die amtsangehörigen Gemeinden für die Zah-

lung von Entschädigungen und um Gratulationen auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, 

Funktion, Kontoverbindung, Fraktionszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mit-

glieder des Amtsausschusses und der amtsangehörigen Gemeindevertretungen sowie der sonsti-

gen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG zu erheben und in einer 

Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen und Tätig-

keitsdauer von ehrenamtlich Tätigen bei den Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG und Speicherung 

in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei. 
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§ 11 

Wertgrenze bei Erwerb von und Verfügung über Amtsvermögen 

 

(1) Der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor wird die Befugnis übertragen, bis zu folgenden 

Wertgrenzen Vermögensgegenstände zu erwerben und über Amtsvermögen zu verfügen:  

1. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegen-

standes einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt,  

2. den Abschluss von Leasingverträgen, soweit die monatliche Leasingrate 1.000,00 € 

nicht übersteigt,  

3. der Veräußerung und Belastung von Amtsvermögen, soweit der Wert des Vermö-

gensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu 

einem Wert von 6.000,00 €, 

5. Die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monat-

liche Mietzins 1.000,00 € nicht übersteigt, 

6. die Vergabe von Aufträgen im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel 

und der gesetzlichen Vergabebestimmungen bis zu einem Wert von 25.000,00 €,  

7. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 

6.000,00 €,  

8. die Ernennung, Versetzung, Abordnung, Versetzung in den Ruhestand, Entlassung 

von Beamten und die Einstellung, Höhergruppierung Übertragung anderer Aufgaben, 

Entlassung von Beschäftigen sowie beamten- und tarifrechtliche Entscheidungen, mit 

denen die Arbeitsbedingungen von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wesent-

lich verändert werden (Umsetzung, Beurlaubung ohne Dienstbezüge) mit Ausnahme 

der ihm unmittelbar unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

(2) Dem Hauptausschuss obliegen die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben. Er entscheidet fer-

ner über 

1. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Be-

stellung von Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich 

gleichkommen bis zu einem Betrag von 9.000,00 €,  

2. den Erwerb von Vermögensgegenständen, ab einem Betrag von 6.000,00 € bis zu 

einem Betrag von 9.000,00 €, 

3. den Abschluss von Leasingverträgen, ab einer monatlichen Leasingrate von 1.000,00 € 

bis 1.500,00 €,  

4. der Veräußerung und Belastung von Amtsvermögen, ab einem Wert von 6.000,00 € 

bis zu einem Wert von 9.000,00 €,  

5. die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften ab einem 

Wert von 6.000,00 € bis zu einem Wert von 9.000,00 €,   

6. Die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, ab einem monat-

lichen  Mietzins von 1.000,00 € bis zu einem monatlichen Mietzins von 1.500,00 €,  

7. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen ab einem Wert von 6.000,00 € 

bis zu einem Wert von 9.000,00 €,  

8. den Tausch oder die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 

ab einem Wert von 6.000,00 € bis zu einem Wert von 9.000,00 €, 
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9. die Ernennung, Versetzung, Abordnung, Versetzung in den Ruhestand, Entlassung 

von Beamten und die Einstellung, Höhergruppierung Übertragung anderer Aufgaben, 

Entlassung von Beschäftigen sowie beamten- und tarifrechtliche Entscheidungen, mit 

denen die Arbeitsbedingungen von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wesent-

lich verändert werden (Umsetzung, Beurlaubung ohne Dienstbezüge) für die der 

Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor unmittelbar unterstellten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern.  

 

§ 12 

Verträge mit Mitgliedern des Amtsausschusses 

oder der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor 

 

Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses und deren Stellvertretungen, Mitglie-

dern und stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse, der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor 

und juristischen Personen, an denen Mitglieder des Amtsausschusses deren Stellvertretungen, 

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse beteiligt sind, sind ohne Genehmigung 

des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, 

bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertra-

ges eine Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsord-

nung für Leistungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsord-

nung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung des Amts-

ausschusses rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 12.000,00 €, bei wie-

derkehrenden Leistungen von monatlich 1.000,00 € hält. 

 

§ 13 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen, zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 24 a AO i.V.m. § 56 Abs. 2 und 3 GO entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Beamten bis einschließlich Besoldungsgruppe A 8, für 

Arbeitsverträge bis einschließlich Entgeltgruppe 8.  

 

§ 14 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen und Verordnungen des Amtes werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntma-

chungsblatt des Amtes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes 

Mittelholstein“, erscheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kosten-

los bei der Amtsverwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in 

Aukrug, Bargfelder Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung des Amtes Mittelholstein vom 31.05.2013 außer Kraft. 

 

Die Genehmigung nach § 24a der Amtsordnung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeord-

nung wurde durch Verfügung des Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 12.07.2021 

erteilt. 

 

 

Hohenwestedt, 15.07.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Stefan Landt  

(Amtsdirektor) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Gebührensatzung 

des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel 

für den Offenen Ganztag an der Theodor-Storm-

Dörfergemeinschaftsschule 

 

Aufgrund § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 

(GVOBl. Schlesw.-Holst. 2003 S. 122) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung 

für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 2003 S. 57) und der §§ 1 

Abs. 2 Satz 1, 2 Abs. 1 Alternative 2 und 6 Abs. 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-

des Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. 2005 S. 27) jeweils in 

den zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung 

des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel vom 27.05.2021 folgende Benut-

zungs- und Gebührensatzung für den Offenen Ganztag an der Theodor-Storm-

Dörfergemeinschaftsschule erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Der Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel unterhält eine Offene Ganztags-

schule (OGS) als öffentliche Einrichtung. 

(2) Das Angebot der Offenen Ganztagsschule richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in der 

Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule beschult werden. 

(3) Die Offene Ganztagsschule bietet eine Ergänzung zum planmäßigen Unterricht. Die Teilnahme 

am Ganztagsangebot ist freiwillig. 

 

§ 2 

Aufnahme in die Offene Ganztagsschule 

 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Plätze werden grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler der 

Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule standortbezogen aufgenommen.  

(2) Vor Aufnahme in die Offene Ganztagsschule ist ein Anmeldeformular auszufüllen und von den 

Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Die Anmeldung erfolgt jeweils für ein Schulhalbjahr, 

eine Aufnahme ist über das ganze Schuljahr zum 01. eines Monats möglich. Sollte die Anzahl der 

Anmeldungen die Anzahl der freien Plätze übersteigen, wird die Platzvergabe nach folgenden Kri-

terien erfolgen:  

1. Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte/-n berufstätig ist/sind, sich in einer 

Ausbildung oder in einem Studium befinden oder an einer beruflichen Qualifizierungsmaß-

nahme teilnehmen (mit Bescheinigung des Arbeitgebers) 

2. Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte/-n alleinerziehend ist 

3. Soziale Indikation (Einzelfallentscheidung durch die Leitung und den Träger) 
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§ 3 

Benutzungsverhältnis 

 

(1) Die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule beginnt jeweils am 1. Schultag eines Schulhalb-

jahres und endet am letzten Schultag eines Schulhalbjahres. 

(2) Die Erstanmeldung einer Schülerin/eines Schülers für das kommende 1. Schulhalbjahr sollte 2 

Wochen vor den Sommerferien, für das 2. Schulhalbjahr bis zum 15. Januar erfolgen. 

(4) Das Benutzungsverhältnis endet mit Ablauf eines Schulhalbjahres automatisch. Eine vorzeitige 

Kündigung ist nur in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Schulwechsel/Kurswegfall) möglich. Das 

Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung hat schriftlich durch 

das Abmeldeformular zu erfolgen.  

 

§ 4 

Fernbleiben und Ausschluss von der Offenen Ganztagsschule 

 

(1) Ist eine Schülerin/ein Schüler verhindert (z. B. durch Krankheit), die Offene Ganztagsschule zu 

besuchen, ist dieses im Büro der Offenen Ganztagsschule oder im Sekretariat der Schule mitzutei-

len. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler in der Betreuung haben den Anweisungen des Betreuungsper-

sonals Folge zu leisten. Bei Missachtung der Anweisungen werden die Erziehungsberechtigten 

informiert. Sollte nach Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden pädagogischen Mittel die 

Schülerin/der Schüler den Anweisungen der Betreuungsperson nicht Folge leisten, so ist der Trä-

ger berechtigt, das Betreuungsverhältnis mit einer Frist von 1 Woche zu kündigen. Eine Gebüh-

renerstattung erfolgt nicht.  

(4) Wenn eine Schülerin/ein Schüler die Persönlichkeitsrechte/persönliche Grenzen einer anderen 

Schülerin/eines anderen Schülers in einem deutlich gravierenden Maße überschreitet oder verletzt, 

kann der Betreuungsverhältnis mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.  

 

§ 5 

Öffnungszeiten und Gebühren 

 

(1) Die Offene Ganztagsschule ist außerhalb der Ferienzeiten zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Standort Hanerau-Hademarschen 

Montag bis Freitag  07:00 Uhr bis 08:00 Uhr Frühbetreuung 

Montag bis Donnerstag 12:45 Uhr bis 15:45 Uhr OGS-Kurse 

Freitag    12.45 Uhr bis 13.45 Uhr OGS-Kurse 

    Bis 14:45 Uhr   Lernzeit ab 5. Klasse 

Standort Todenbüttel 

Montag bis Freitag  07:00 Uhr bis 08:00 Uhr Frühbetreuung 

Montag bis Donnerstag 12:45 Uhr bis 15:45 Uhr OGS-Kurse 

Freitag    12.45 Uhr bis 13.40 Uhr OGS-Kurse 
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(2) Die regelmäßige Gebühr für die Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule beträgt monat-

lich je Schülerin/Schüler 

a. für die Frühbetreuung   15,00 € 

b. für die Kurse im Offenen Ganztag  30,00 € 

(3) Die Kosten für das Verbrauchsmaterial in den Kursen sind in der Gebühr für die Inanspruch-

nahme der Offenen Ganztagsschule nicht enthalten. Diese sind von den Erziehungsberechtigten 

zu tragen. 

 

§ 6 

Mittagessen 

 

(1) Es wird den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Offenen Ganztages ein Mittagessen 

angeboten. Das Mittagessen kann für jeden Wochentag separat gebucht werden. 

(2) Die Gebühr für das Mittagessen ist in der Gebühr für die Inanspruchnahme der Offenen Ganz-

tagsschule nicht enthalten und wird mit jeweils 3,00 € gesondert abgerechnet. 

(3) Bei Anspruch auf Bildung und Teilhabe ist das Mittagessen kostenfrei und wird durch das Amt 

Mittelholstein direkt mit dem Leistungsträger abgerechnet. Der Leistungsbescheid ist vorzulegen. 

 

§ 7 

Grundlagen der Gebührenerhebung 

 

(1) Die Gebühr für die Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule wird durch einen schriftli-

chen Bescheid erhoben. Die Gebührenpflicht beginnt mit der Aufnahme der Schülerin/des Schü-

lers. 

(2) Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler, die die 

Offene Ganztagsschule besuchen. Mehrere Erziehungsberechtigte haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 8 

Ermäßigung 

 

(1) Ab dem 3. Kind entfällt die Gebührenpflicht. 

(2) Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Bildung und Teilhabe zahlen eine Gebühr in Höhe 

von 15,00 € für die Kurse im Offenen Ganztag. Die Gebühr wird durch das Amt Mittelholstein direkt 

mit dem Leistungsträger abgerechnet. 

 

§ 9 

Fälligkeit der Gebühren 

 

(1) Die Gebühren sind zum 01. eines Monats im Voraus fällig und werden mittels Lastschriftein-

zugsverfahren durch das Amt Mittelholstein vom Konto abgebucht. 
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(2) Wird eine Schülerin/ein Schüler im laufenden Monat in die Offene Ganztagsschule aufgenom-

men, so ist die volle Gebühr für den jeweiligen Kalendermonat zu entrichten. Auch bei einem ge-

nehmigten Ausscheiden innerhalb des vereinbarten Zeitraumes ist die Gebühr für den ganzen Mo-

nat zu zahlen, in dem die Schülerin/der Schüler ausscheidet. 

(3) Die Gebühr für die Offene Ganztagsschule ist auch dann in voller Höhe weiter zu zahlen, wenn 

eine Schülerin/ein Schüler aus persönlichen Gründen (z.B. Krankheit)  nicht an der Betreuung teil-

nehmen kann oder die Offene Ganztagsschule aus Gründen, die der Träger nicht zu vertreten hat 

(z.B. behördliche Schließung, kurzfristige Personalausfälle) geschlossen werden muss. 

(4) Werden Gebühren über einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten unbegründet nicht gezahlt, 

kann die Teilnahmeberechtigung der Schülerin/des Schülers an den Kursen des Offenen Ganzta-

ges eingestellt werden. 

 

§ 10 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen Da-

ten, die aus der Prüfung der persönlichen Unterlagen bekannt geworden sind, durch den Schul-

verband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die 

aus melderechtlichen Gründen erhoben und gespeichert sind. Das Amt Mittelholstein als für den 

Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel zuständige Verwaltungsbehörde darf sich 

dieser Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung bedienen und sie weiter-

verarbeiten. 

(2) Der Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel bzw. das Amt Mittelholstein ist 

befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallen-

den oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührener-

hebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Gebührensatzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Benutzungs- und Gebührensatzung des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Toden-

büttel für den Offenen Ganztag an der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule tritt am 

01.08.2021 in Kraft. 

 

 

Hanerau-Hademarschen, den 08.07.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Otto Harders 

(Verbandsvorsteher) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die Wahrnehmung von Aufgaben 

nach dem Bestattungsgesetz 
für den RuheForst Aukrug-Waldhütten 

 
 
 

Zwischen der 
 

Gemeinde Meezen, vertreten durch den Bürgermeister, 

und der 

Gemeinde Aukrug, vertreten durch den Bürgermeister, 
 
wird auf der Grundlage der §§ 1, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in der zurzeit geltenden Fassung sowie des 
Beschlusses der Gemeindevertretung Meezen vom 08.06.2021 und des Beschlusses der Gemein-
devertretung Aukrug vom 16.06.2021 folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Zweck der Vereinbarung 

 
Die Gemeinde Meezen beabsichtigt nach § 20 des Bestattungsgesetzes des Landes Schleswig-
Holstein die Trägerschaft eines Waldfriedhofes auf den Flächen gemäß der Anlage 1 zu überneh-
men. Bei den für den Waldfriedhof vorgesehenen Flächen handelt es sich sowohl um Flächen auf 
dem Gebiet der Gemeinde Meezen als auch um eine Fläche auf dem Gebiet der Gemeinde 
Aukrug. Um einen einheitlichen Betrieb des Friedhofes zu ermöglichen ist es zweckdienlich, dass 
die Gemeinde Aukrug für den betreffenden Teil ihres Gemeindegebietes eine Aufgabenübertra-
gung an die Gemeinde Meezen vornimmt. 
 
 

§ 2 
Gegenstand 

 
Dieser Vertrag umfasst folgendes Grundstück: 

Lfd. Nr. Gemeinde Flur Flurstück Gemarkung 
1 Aukrug 12 2 tlw. Homfeld 

Der Friedhofszweck ist bis zum 31.12.2120 durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit dinglich 
gesichert. 
 
 

§ 3 
Aufgabenübertragung 

 
Die Gemeinde Aukrug überträgt der Gemeinde Meezen die öffentliche Aufgabe des Bestattungs-
wesens für die in § 2 genannte Fläche. Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Aukrug zur Erfül-
lung dieser Aufgabe geht für den vorgenannten Teilbereich auf die Gemeinde Meezen über. Die 
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Grundversorgung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Aukrug mit Bestattungsmög-
lichkeiten auf dem bestehenden kirchlichen Friedhof der Kirchengemeinde Aukrug bleiben hiervon 
ausdrücklich unberührt. Für die Durchführung der Aufgabe bzw. den Betrieb des Friedhofes ist die 
Gemeinde Meezen zuständig. Sie kann sich der Leistung Dritter bedienen. 
 
 

§ 4 
Satzungsbefugnis 

 
Die Gemeinde Aukrug überträgt der Gemeinde Meezen die Befugnis, Satzungen für die in § 2 auf-
geführte Fläche zur Regelung des Betriebes eines Friedhofes einschließlich der Gebührenerhe-
bung für die übertragene Aufgabe zu erlassen (§ 26 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes). 
 
 

§ 5 
Finanzbedarf 

 
Die Gemeinde Meezen erhebt zur Deckung des Finanzbedarfs für die übertragene Aufgabe öffent-
lich-rechtliche Abgaben von den Abgabepflichtigen oder privatrechtliche Entgelte. Die Gemeinde 
Aukrug trägt nicht zur Deckung des Finanzbedarfs bei, auch nicht zur Deckung etwaiger Fehlbe-
träge. 
 
 

§ 6 
Geltungsdauer 

 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Beteiligte 
kann die Vereinbarung mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende kündigen. Die Kündi-
gung hat schriftlich zu erfolgen. Die Vorschrift des § 127 des Landesverwaltungsgesetzes bleibt 
unberührt.  
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.08.2021 in Kraft.  
 
 
 
Meezen, den 08.07.2021  Aukrug, den 08.07.2021 

Gemeinde Meezen 
 

 Gemeinde Aukrug 

 gez. (L.S.)   gez. (L.S.) 

Dietrich Ebeling 
Bürgermeister 

 
Joachim Rehder 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Nindorf über die Erhebung  

von Gebühren für die Inanspruchnahme  

der Freiwilligen Feuerwehr Nindorf 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 und 6 Abs. 1 bis 4 

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 

(GVOBl. 2005, S. 27) sowie der §§ 5 Abs. 2 i.V.m. 29 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes über den Brand-

schutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) vom 10.02.1996 

(GVOBI. 1996, S. 200) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Beschluss der Ge-

meindevertretung Nindorf vom 01.06.2021 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Pflichtaufgaben der Feuerwehr 

 

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nindorf – im Weiteren als „Feuerwehr“ bezeichnet ist ver-

pflichtet:  

1. Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr 

nach § 162 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen 

abzuwehren (abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe), 

2. im Katastrophenschutz mitzuwirken, 

3. bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung mitzuwirken, 

4. auf Anforderung gemeindeübergreifende Hilfe zu leisten, soweit der abwehrende Brand-

schutz und die Technische Hilfe in der Gemeinde nicht gefährdet sind; in Ausnahmefällen 

kann auch die Regelung § 21 Abs. 2 BrSchG Anwendung finden,  

5. angeordnete Feuersicherheitswachen zu stellen, 

6. sich an der Löschwasserschau zu beteiligen. 

 

§ 2 

Gebührenfreie Dienstleistungen 

 

(1) Der Einsatz der Feuerwehr ist, ausgenommen in den Fällen des § 3 Abs. 2, für die Geschädigte 

unentgeltlich bei 

1. Bränden und Rauchwarnmeldereinsätzen, 

2. der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse verursacht werden, 

3. nachbarliche Löschhilfe bei Bränden bis zu einer Entfernung in der Luftlinie von 15 Kilome-

tern von der Grenze des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr Nindorf. 

(2) Für die Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr dürfen weder Gebühren noch der Er-

satz von Auslagen gefordert werden. 
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§ 3 

Gebührenpflichtige Dienstleistungen 

 

(1) Soweit nicht das Brandschutzgesetz oder § 2 etwas anderes bestimmen, sind die Dienstleis-

tungen der Feuerwehr nach Maßgabe dieser Gebührensatzung gebührenpflichtig. 

(2) Gebührenpflichtige Dienstleistungen sind insbesondere: 

1. Einsätze zu Zwecken nach § 2 im Falle: 

a) vorsätzlicher Verursachung von Gefahr oder Schaden, 

b) vorsätzlicher grundloser Alarmierung der Feuerwehr, 

c) eines Fehlalarms einer Brandmeldeanlage, 

d) einer bestehenden Gefährdungshaftpflicht. 

e) einer gegenwärtigen Gefahr, die durch den Betrieb eines Kraft-, Luft-, Schienen- oder  

Wasserfahrzeuges entstanden ist. 

2. Gestellung von Feuersicherheitswachen sowie Sicherheitsmaßnahmen beim Ausbrennen 

von Schornsteinen, 

3. Hilfeleistungen, die eine Verunreinigung von Gewässern und Landflächen durch gefähr-

dende oder verschmutzende Stoffe verhindern oder beseitigen sollen, sofern diese Gefahr 

schuldhaft verursacht wurde, 

4. Hilfeleistungen zur Abwehr von Gefahren für die Öffentlichkeit durch einsturzgefährdete 

Gebäude, Gebäudeteile und Einrichtungen, sofern der Eigentümer seine Aufsichtspflicht 

schuldhaft vernachlässigt oder ein anderer die Gefahr schuldhaft verursacht hat, 

5. Hilfeleistungen im Rahmen von Verkehrsunfällen, sofern die Gefahr schuldhaft verursacht 

worden ist. 

 

§ 4 

Höhe der Gebühren 

 

(1) Die Gebühren für den Personaleinsatz betragen: 

  1. bei Einsätzen je Feuerwehrangehörige/n    25,00 Euro je Stunde 

 2. bei Feuersicherheitswachen je Feuerwehrangehörige/n  13,00 Euro je Stunde 

(2) Die Gebühren für den Fahrzeugeinsatz betragen: 

1. Einsatzleitwagen (ELW)                56,00 Euro je Stunde 

2. Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)               85,00 Euro je Stunde 

3. Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W)              95,00 Euro je Stunde 

4. Löschgruppenfahrzeug LF 10/6             110,00 Euro je Stunde 

5. Tanklöschfahrzeug TLF 16/25             128,00 Euro je Stunde 

6. Mehrzweckfahrzeug (MZF)                54,00 Euro je Stunde 

(3) In den Gebührensätzen sind die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge und der mitgeführte 

Geräte sowie deren Bedienung enthalten. Die Gebühr erhöht sich um Kosten für verbrauchte Son-

dermittel (Schaum, Pulver, Ölbindemittel, Schließzylinder u. ä.) und deren Entsorgung. Die Gel-

tendmachung erfolgt gemäß § 5. 

(4) Die Gebühren für Fahrzeuge, die in Absatz 2 nicht aufgeführt sind, werden nach vergleichbaren 

Fahrzeugen berechnet. 
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(5) Bei mehrtägigen Großveranstaltungen kann eine von Abs. 1 und 2 abweichende Gebühr  

festgesetzt werden. 

 

§ 5 

Erstattung von Auslagen 

 

(1) Für Einsätze und Leistungen werden als Auslagen erhoben: 

1. die entstandenen Aufwendungen für Sonderlöschmittel nach § 29 Abs. 2 Ziff. 6 BrSchG, 

2. die Ausgaben nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 BrSchG für verbrauchbare Stoffe, die unmittelbar zur  

 Gefahrenabwehr verwendet worden sind (Ölbindemittel, Filter, Prüfröhrchen usw.  

 einschließlich Entsorgung), 

3. Entschädigung nach § 33 Brandschutzgesetz. 

(2) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit dem Verbrauch der in Abs. 1 genannten Mittel. 

Hierbei werden geltenden Tagespreise ggf. zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlages gem.  

§ 29 Abs. 3 Ziff. 3 BrSchG zugrunde gelegt. Im Übrigen gelten die §§ 6 - 8 dieser Satzung ent-

sprechend.  

(3) Muss die Feuerwehr wegen oder infolge eines Einsatzes oder einer Leistung besondere Leis-

tungen Dritter oder gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 Brandschutzgesetz in Anspruch neh-

men, so werden die dafür entstehenden tatsächlichen Entgelte zusätzlich zu den Gebühren nach 

dieser Satzung in Rechnung gestellt. 

 

§ 6 

Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet: 

1. die Auftraggeberin oder der Auftraggeber des Feuerwehreinsatzes, 

2. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder diejenigen natürlichen oder juristischen Perso-

nen, zu deren Gunsten die Leistungen der Feuerwehr erfolgen oder deren Verpflichtung 

oder Interessen durch die Leistungen der Feuerwehr wahrgenommen werden, 

3. die oder derjenige, die bzw. der den Einsatz der Feuerwehr verursacht, veranlasst oder zu 

vertreten hat bzw. haben, bei Minderjährigen auch die erziehungsberechtigten und/oder 

aufsichtspflichtige/n Person oder Personen, 

4. die Halterin oder der Halter des Kraft-, Luft-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges aufgrund 

dessen Betrieb eine gegenwärtige Gefahr entstanden ist,  

5. in den Fällen gemeindeübergreifender Hilfe die anfordernde Gemeinde des Einsatzortes,  

6. bei der Gestellung von Feuersicherheitswachen die Veranstalterin oder der Veranstalter, 

7. bei Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen der Betreiber, 

8. bei einer bestehenden Gefährdungshaftung die oder der Haftende. 

(2) Mehrere gebührenpflichtige Personen haften gesamtschuldnerisch. 

(3) Die Gebührenschuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr nach Auftragserteilung oder nach 

ihrem Eintreffen am Einsatzort nicht mehr eingreifen muss und dies nicht zu vertreten hat. 

 

§ 7 
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Berechnung der Gebühren 

 

(1) Bei der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt:  

1. die Zeit der Abwesenheit des Personals von der Feuerwache (Gerätehaus bzw. Standort) 

nach den Stundensätzen, 

2.  die Zeit der Abstellung von Fahrzeugen, Geräten usw. von der Feuerwache (Gerätehaus 

bzw. Standort) nach den Stundensätzen, 

3. Aufwendungen für Verpflegung und Erfrischungen des Personals bei Einsätzen von über 3 

Stunden Dauer, 

4. die Zeit der Dauer der Feuersicherheitswache zuzüglich einer Pauschale von 1 Stunde je 

Feuerwehrangehörigen für An- und Abfahrt zum Einsatzort.  

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für 1 Stunde in Rechnung gestellt. Das gilt auch dann, wenn 

das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht zum Einsatz gelangen. Für jede 

weitere angefangene ½ Stunde wird die Gebühr für eine ½ Stunde erhoben. 

 

§ 8 

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Alarmierung oder Anforderung der Feuerwehr. Sie entsteht 

auch dann, wenn das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht mehr zum Einsatz 

gelangen. 

(2) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch Gebührenfestsetzungsbescheid. Die Gebühren 

werden mit Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt 

bestimmt ist. 

(3) Die Gemeinde kann die Ausführung einer Leistung nach dieser Satzung von der vorherige 

Zahlung eines angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung der Gesamtgebühr oder von der 

Gewährung einer angemessenen Sicherheit abhängig machen. 

(4) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 

 

§ 9 

Haftung 

 

(1) Für Personen- und Sachschäden, die durch notwendige Maßnahmen des abwehrenden Brand-

schutzes und der Technischen Hilfeleistung nach § 1 Brandschutzgesetz entstehen, haftet die 

Gemeinde Nindorf nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Die Betroffenen haben die Gemeinde Nindorf von Ersatzansprüchen Dritter wegen einsatzbe-

dingter Schäden freizuhalten, sofern diese Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-

sacht worden sind.  

(3) Für Schäden, die den Benutzer oder Dritten durch Inanspruchnahme von Fahrzeugen und/oder 

Geräten entstehen, die nicht vom Personal der Feuerwehr bedient worden sind, übernimmt die 

Gemeinde Nindorf keine Haftung.  

(4) Werden Fahrzeuge und/oder Geräte bei gebühren- oder kostenpflichtigen Einsätzen oder Inan-

spruchnahmen beschädigt oder geraten in Verlust, so werden die Kosten für Instandsetzungen 
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bzw. Neuanschaffung dem Gebühren- oder Kostenschuldner neben den Gebühren in Rechnung 

gestellt, wenn ihm die von ihm beauftragte Person ein Verschulden trifft. 

(5) Schäden oder Verluste, die durch Angehörige der Feuerwehr verursacht werden, auf einem 

Materialfehler beruhen oder als Folge des natürlichen Verschleißes anzusehen sind, werden nicht 

berechnet. 

 

§ 10  

Stundung, Ermäßigung und Erlass  

 

(1) Von der Erhebung von Gebühren und/oder Kostenerstattung kann ganz oder teilweise abgese-

hen werden, soweit die Erhebung von Gebühren und/oder Kostenersatz nach Lage des Einzelfal-

les eine unbillige Härte wäre oder der Verzicht aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt 

ist. 

(2) Die Bestimmungen der Satzung der Gemeinde Nindorf für die Stundung, Niederschlagung und 

Erlass von Ansprüchen in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 11 

Datenschutz 

 

Zur Ermittlung des Gebührenschuldners und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der  

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 e)  

Datenschutzgrundverordnung i.V.m. § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz SH bei 

a) Einwohnermeldeämtern 

b) Kraftfahrzeugzulassungsbehörden 

c) Grundbuchämtern beim Amtsgericht 

d) Polizeibehörden 

e) Staatsanwaltschaften 

f) Kraftfahrtbundesamt 

g) Amt für Land- und Wasserwirtschaft 

zulässig, um ggf. folgende Daten zu erheben: 

zu a) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Sterbetag, Sterbebuchnummer 

mit zuständigem Standesamt) aus Melderegistern  

zu b) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort,  

  Versicherungsnummer, Name, Anschrift der Versicherung, technische Daten des  

  Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien und Verkehrsunfallakten 

zu c) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift der Grundstückeigentümerin/des  

  Grundeigentümers) aus Grundbüchern 

zu d) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall  

  Beteiligten) aus Tagebüchern und Verkehrsunfallakten 

zu e) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall  

  Beteiligten) aus Strafakten und sonstigen Vorgängen 

zu f) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort,  

  Versicherungsnummer, Name, Anschrift der Versicherung, technische Daten des  

  Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien 
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zu g) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift) der Verursacherin/des Verursachers 

Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Gebührenerhebung 

nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

Die Daten der betroffenen Person werden solange gespeichert, bis die Grundlage zur Berechnung 

entfällt. Eine Drittlandsübermittlung ist nicht vorgesehen. 

 

§ 12  

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Nindorf über die Erhebung von Gebühren für die Inan-

spruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Nindorf vom 05.03.2019 außer Kraft.  

 

 

Nindorf, 09.07.2021 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Jens Rohwer 

(Bürgermeister)  
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Amtliche Bekann5tmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Meezen über die Erhebung  

von Gebühren für die Inanspruchnahme  

der Freiwilligen Feuerwehr Meezen 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 und 6 Abs. 1 bis 4 

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 

(GVOBl. 2005, S. 27) sowie der §§ 5 Abs. 2 i.V.m. 29 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes über den Brand-

schutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) vom 10.02.1996 

(GVOBI. 1996, S. 200) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Beschluss der Ge-

meindevertretung Meezen vom 08.06.2021 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Pflichtaufgaben der Feuerwehr 

 

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Meezen – im Weiteren als „Feuerwehr“ bezeichnet ist 

verpflichtet:  

7. Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr 

nach § 162 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen 

abzuwehren (abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe), 

8. im Katastrophenschutz mitzuwirken, 

9. bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung mitzuwirken, 

10. auf Anforderung gemeindeübergreifende Hilfe zu leisten, soweit der abwehrende Brand-

schutz und die Technische Hilfe in der Gemeinde nicht gefährdet sind; in Ausnahmefällen 

kann auch die Regelung § 21 Abs. 2 BrSchG Anwendung finden,  

11. angeordnete Feuersicherheitswachen zu stellen, 

12. sich an der Löschwasserschau zu beteiligen. 

 

§ 2 

Gebührenfreie Dienstleistungen 

 

(1) Der Einsatz der Feuerwehr ist, ausgenommen in den Fällen des § 3 Abs. 2, für die Geschädigte 

unentgeltlich bei 

4. Bränden und Rauchwarnmeldereinsätzen, 

5. der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse verursacht werden, 

6. nachbarliche Löschhilfe bei Bränden bis zu einer Entfernung in der Luftlinie von 15 Kilome-

tern von der Grenze des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr Meezen. 

(2) Für die Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr dürfen weder Gebühren noch der Er-

satz von Auslagen gefordert werden. 
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§ 3 

Gebührenpflichtige Dienstleistungen 

 

(1) Soweit nicht das Brandschutzgesetz oder § 2 etwas anderes bestimmen, sind die Dienstleis-

tungen der Feuerwehr nach Maßgabe dieser Gebührensatzung gebührenpflichtig. 

(2) Gebührenpflichtige Dienstleistungen sind insbesondere: 

6. Einsätze zu Zwecken nach § 2 im Falle: 

f) vorsätzlicher Verursachung von Gefahr oder Schaden, 

g) vorsätzlicher grundloser Alarmierung der Feuerwehr, 

h) eines Fehlalarms einer Brandmeldeanlage, 

i) einer bestehenden Gefährdungshaftpflicht. 

j) einer gegenwärtigen Gefahr, die durch den Betrieb eines Kraft-, Luft-, Schienen- oder  

Wasserfahrzeuges entstanden ist. 

7. Gestellung von Feuersicherheitswachen sowie Sicherheitsmaßnahmen beim Ausbrennen 

von Schornsteinen, 

8. Hilfeleistungen, die eine Verunreinigung von Gewässern und Landflächen durch gefähr-

dende oder verschmutzende Stoffe verhindern oder beseitigen sollen, sofern diese Gefahr 

schuldhaft verursacht wurde, 

9. Hilfeleistungen zur Abwehr von Gefahren für die Öffentlichkeit durch einsturzgefährdete 

Gebäude, Gebäudeteile und Einrichtungen, sofern der Eigentümer seine Aufsichtspflicht 

schuldhaft vernachlässigt oder ein anderer die Gefahr schuldhaft verursacht hat, 

10. Hilfeleistungen im Rahmen von Verkehrsunfällen, sofern die Gefahr schuldhaft verursacht 

worden ist. 

 

§ 4 

Höhe der Gebühren 

 

(1) Die Gebühren für den Personaleinsatz betragen: 

  1. bei Einsätzen je Feuerwehrangehörige/n    25,00 Euro je Stunde 

 2. bei Feuersicherheitswachen je Feuerwehrangehörige/n  13,00 Euro je Stunde 

(2) Die Gebühren für den Fahrzeugeinsatz betragen: 

7. Einsatzleitwagen (ELW)                56,00 Euro je Stunde 

8. Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)               85,00 Euro je Stunde 

9. Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W)              95,00 Euro je Stunde 

10. Löschgruppenfahrzeug LF 10/6             110,00 Euro je Stunde 

11. Löschgruppenfahrzeug LF 8/6             100,00 Euro je Stunde 

12. Mehrzweckfahrzeug (MZF)                54,00 Euro je Stunde 

(3) In den Gebührensätzen sind die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge und der mitgeführte 

Geräte sowie deren Bedienung enthalten. Die Gebühr erhöht sich um Kosten für verbrauchte Son-

dermittel (Schaum, Pulver, Ölbindemittel, Schließzylinder u. ä.) und deren Entsorgung. Die Gel-

tendmachung erfolgt gemäß § 5. 

(4) Die Gebühren für Fahrzeuge, die in Absatz 2 nicht aufgeführt sind, werden nach vergleichbaren 

Fahrzeugen berechnet. 
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(5) Bei mehrtägigen Großveranstaltungen kann eine von Abs. 1 und 2 abweichende Gebühr fest-

gesetzt werden. 

 

§ 5 

Erstattung von Auslagen 

 

(1) Für Einsätze und Leistungen werden als Auslagen erhoben: 

1. die entstandenen Aufwendungen für Sonderlöschmittel nach § 29 Abs. 2 Ziff. 6 BrSchG, 

2. die Ausgaben nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 BrSchG für verbrauchbare Stoffe, die unmittelbar zur  

 Gefahrenabwehr verwendet worden sind (Ölbindemittel, Filter, Prüfröhrchen usw.  

 einschließlich Entsorgung), 

3. Entschädigung nach § 33 Brandschutzgesetz. 

(2) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit dem Verbrauch der in Abs. 1 genannten Mittel. 

Hierbei werden geltenden Tagespreise ggf. zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlages gem.  

§ 29 Abs. 3 Ziff. 3 BrSchG zugrunde gelegt. Im Übrigen gelten die §§ 6 - 8 dieser Satzung ent-

sprechend.  

(3) Muss die Feuerwehr wegen oder infolge eines Einsatzes oder einer Leistung besondere Leis-

tungen Dritter oder gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 Brandschutzgesetz in Anspruch neh-

men, so werden die dafür entstehenden tatsächlichen Entgelte zusätzlich zu den Gebühren nach 

dieser Satzung in Rechnung gestellt. 

 

§ 6 

Gebührenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet: 

9. die Auftraggeberin oder der Auftraggeber des Feuerwehreinsatzes, 

10. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder diejenigen natürlichen oder juristischen Perso-

nen, zu deren Gunsten die Leistungen der Feuerwehr erfolgen oder deren Verpflichtung 

oder Interessen durch die Leistungen der Feuerwehr wahrgenommen werden, 

11. die oder derjenige, die bzw. der den Einsatz der Feuerwehr verursacht, veranlasst oder zu 

vertreten hat bzw. haben, bei Minderjährigen auch die erziehungsberechtigten und/oder 

aufsichtspflichtige/n Person oder Personen, 

12. die Halterin oder der Halter des Kraft-, Luft-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges aufgrund 

dessen Betrieb eine gegenwärtige Gefahr entstanden ist,  

13. in den Fällen gemeindeübergreifender Hilfe die anfordernde Gemeinde des Einsatzortes,  

14. bei der Gestellung von Feuersicherheitswachen die Veranstalterin oder der Veranstalter, 

15. bei Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen der Betreiber, 

16. bei einer bestehenden Gefährdungshaftung die oder der Haftende. 

(2) Mehrere gebührenpflichtige Personen haften gesamtschuldnerisch. 

(3) Die Gebührenschuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr nach Auftragserteilung oder nach 

ihrem Eintreffen am Einsatzort nicht mehr eingreifen muss und dies nicht zu vertreten hat. 
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§ 7 

Berechnung der Gebühren 

 

(1) Bei der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt:  

5. die Zeit der Abwesenheit des Personals von der Feuerwache (Gerätehaus bzw. Standort) 

nach den Stundensätzen, 

6.  die Zeit der Abstellung von Fahrzeugen, Geräten usw. von der Feuerwache (Gerätehaus 

bzw. Standort) nach den Stundensätzen, 

7. Aufwendungen für Verpflegung und Erfrischungen des Personals bei Einsätzen von über 3 

Stunden Dauer, 

8. die Zeit der Dauer der Feuersicherheitswache zuzüglich einer Pauschale von 1 Stunde je 

Feuerwehrangehörigen für An- und Abfahrt zum Einsatzort.  

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für 1 Stunde in Rechnung gestellt. Das gilt auch dann, wenn 

das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht zum Einsatz gelangen. Für jede 

weitere angefangene ½ Stunde wird die Gebühr für eine ½ Stunde erhoben. 

 

§ 8 

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Alarmierung oder Anforderung der Feuerwehr. Sie entsteht 

auch dann, wenn das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht mehr zum Einsatz 

gelangen. 

(2) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch Gebührenfestsetzungsbescheid. Die Gebühren 

werden mit Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt 

bestimmt ist. 

(3) Die Gemeinde kann die Ausführung einer Leistung nach dieser Satzung von der vorherige 

Zahlung eines angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung der Gesamtgebühr oder von der 

Gewährung einer angemessenen Sicherheit abhängig machen. 

(4) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 

 

§ 9 

Haftung 

 

(1) Für Personen- und Sachschäden, die durch notwendige Maßnahmen des abwehrenden Brand-

schutzes und der Technischen Hilfeleistung nach § 1 Brandschutzgesetz entstehen, haftet die 

Gemeinde Meezen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Die Betroffenen haben die Gemeinde Meezen von Ersatzansprüchen Dritter wegen einsatzbe-

dingter Schäden freizuhalten, sofern diese Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-

sacht worden sind.  

(3) Für Schäden, die den Benutzer oder Dritten durch Inanspruchnahme von Fahrzeugen und/oder 

Geräten entstehen, die nicht vom Personal der Feuerwehr bedient worden sind, übernimmt die 

Gemeinde Meezen keine Haftung.  
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(4) Werden Fahrzeuge und/oder Geräte bei gebühren- oder kostenpflichtigen Einsätzen oder Inan-

spruchnahmen beschädigt oder geraten in Verlust, so werden die Kosten für Instandsetzungen 

bzw. Neuanschaffung dem Gebühren- oder Kostenschuldner neben den Gebühren in Rechnung 

gestellt, wenn ihm die von ihm beauftragte Person ein Verschulden trifft. 

(5) Schäden oder Verluste, die durch Angehörige der Feuerwehr verursacht werden, auf einem 

Materialfehler beruhen oder als Folge des natürlichen Verschleißes anzusehen sind, werden nicht 

berechnet. 

 

§ 10  

Stundung, Ermäßigung und Erlass  

 

(1) Von der Erhebung von Gebühren und/oder Kostenerstattung kann ganz oder teilweise abgese-

hen werden, soweit die Erhebung von Gebühren und/oder Kostenersatz nach Lage des Einzelfal-

les eine unbillige Härte wäre oder der Verzicht aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt 

ist. 

(2) Die Bestimmungen der Satzung der Gemeinde Meezen für die Stundung, Niederschlagung und 

Erlass von Ansprüchen in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 11 

Datenschutz 

 

Zur Ermittlung des Gebührenschuldners und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der  

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 e)  

Datenschutzgrundverordnung i.V.m. § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz SH bei 

a) Einwohnermeldeämtern 

b) Kraftfahrzeugzulassungsbehörden 

c) Grundbuchämtern beim Amtsgericht 

d) Polizeibehörden 

e) Staatsanwaltschaften 

f) Kraftfahrtbundesamt 

g) Amt für Land- und Wasserwirtschaft 

zulässig, um ggf. folgende Daten zu erheben: 

zu a) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Sterbetag, Sterbebuchnummer 

mit zuständigem Standesamt) aus Melderegistern  

zu b) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort,  

  Versicherungsnummer, Name, Anschrift der Versicherung, technische Daten des  

  Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien und Verkehrsunfallakten 

zu c) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift der Grundstückeigentümerin/des  

  Grundeigentümers) aus Grundbüchern 

zu d) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall  

  Beteiligten) aus Tagebüchern und Verkehrsunfallakten 

zu e) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall  

  Beteiligten) aus Strafakten und sonstigen Vorgängen 

zu f) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort,  
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  Versicherungsnummer, Name, Anschrift der Versicherung, technische Daten des  

  Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien 

zu g) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift) der Verursacherin/des Verursachers 

Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Gebührenerhebung 

nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 

Die Daten der betroffenen Person werden solange gespeichert, bis die Grundlage zur Berechnung 

entfällt. Eine Drittlandsübermittlung ist nicht vorgesehen. 

 

§ 12  

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Meezen über die Erhebung von Gebühren für die Inan-

spruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Meezen vom 05.03.2019 außer Kraft.  

 

 

Meezen, 09.07.2021 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Dietrich Ebeling 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Nindorf 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 01.06.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Nindorf erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Nindorf zeigt über grünem Schildfuß ein goldener Hügel auf blau-

em Grund, überdeckt von einem silbernen, oben offenen und links und rechts in einem Laubblatt 

endenden Ring, aus dem fünf schmale, nach oben der Hügellinie entlang verstutzte, auf Grün sil-

berne, auf Gold blaue Pfähle wachsen. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf durch einen schmalen gelben Streifen in einen breiten blauen 

Streifen oben und einen schmäleren grünen Streifen unten geteiltem Flaggentuch die Figuren des 

Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Nin-

dorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 
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6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.000,00 €, 

8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten, Prüfung der Jahresrechnung 

 b)  Bau- und Wegeausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Bau- und Wegewesen, Umweltschutz, Naturschutz, Landschaftspflege  

 c)  Kultur- und Sozialausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Kultur- und Gemeinwesen, Kindertagestätten- und Jugendangelegenheiten, Förderung des 

Sport- und Vereinswesens 

In die Ausschüsse zu b) und c) können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemein-

devertretung angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeinde-

vertreter im Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  
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§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

  



552 
 

 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 12.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 1.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 
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§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung der Gemeinde Nindorf vom 31.05.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 12.07.2021 erteilt. 

 

 

Nindorf, den 15.07.2021 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Jens Rohwer 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Amtskasse 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass an Sie gerichtete Schriftstücke erstellt wor-
den sind und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 115, zur Abholung und Ein-
sichtnahme bereitliegen: 
 

Daniel Damerius 
letzte bekannte Anschrift: 25557 Hanerau-Hademarschen, Bismarckstraße 6 

 
 Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personkonto 10/11123 vom 20.07.2021 
  
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung der Forderung in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 22.07.2021 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Hahn 
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Gemeinde Padenstedt 

 

 

Padenstedt, 22.07.2021 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Padenstedt ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, dem 05.08.2021, um 19:30 Uhr, 

in den Bürgerstuben, Hauptstraße 60, 24634 Padenstedt 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters/der Ausschussvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Mehrzweckhalle 
 

 

 

8 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

9 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Hauke Kracht 
Ausschussvorsitzender 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

über die Neuwahl einer stellvertretenden Schiedsperson  
für den Schiedsamtsbezirk Ost 

des Amtes Mittelholstein 
 

Im Schiedsamtsbezirk Ost des Amtes Mittelholstein wurde vom Amtsausschuss 
gewählt und durch den Direktor des Amtsgerichtes Neumünster bestätigt: 

 
 

Frau Christiane Müller, 
Zum Barnahe 52, 
24634 Padenstedt 

 
 
 

Hohenwestedt, 23.07.2021 
 
 
 
 
 

gez. Landt  
Amtsdirektor 

 
 

 
 
 

 


